
Verpflichtungserklärung für ausländische Gäste abgeben
Allgemeine Informationen

Gäste aus bestimmten Ländern benötigen für ihren Aufenthalt in Deutschland ein Visum, das sie beantragen müssen. Dafür ist es in den
meisten Fällen notwendig, eine Verpflichtungserklärung des Gastgebers vorzuweisen. Möchten Sie eine solche Erklärung abgeben, sollten Sie
folgende Hinweise beachten:

Diese Verpflichtung ist grundsätzlich unwiderruflich und gilt für den gesamten Zeitraum des Aufenthalts Ihres Gastes. 

Hinweis zur zuständigen Stelle: Die Verpflichtungserklärung ist in der Regel bei der zuständigen Ausländerbehörde abzugeben. 

Zuständigkeiten

Stabsbereich Ausländer- und Asylrecht

Besucheradresse:
Dr.-W.-Külz-Straße 16
09618 Brand-Erbisdorf

Postadresse:
Frauensteiner Straße 43
09599 Freiberg

Fax: 03731 799-3691
auslaenderbehoerde[at]landkreis-mittelsachsen.de

Voraussetzungen

Sie müssen finanziell in der Lage sein sowohl für sich selbst, für alle in Ihrem Haushalt lebenden Familienangehörigen als auch für Ihren Gast zu
sorgen. Dies bedeutet, dass Sie ein monatliches Nettoeinkommen über den aktuellen Pfändungsfreibetrag von gegenwärtig 1260,00
Euro erzielen müssen.

Verfahrensablauf

Erklärung des Verpflichtungsgebers vor der Ausländerbehörde
zur Abgabe der Verpflichtungserklärung

Für die Abgabe einer Verpflichtungserklärung ist Ihre persönliche Vorsprache bei der Ausländerbehörde erforderlich, da hier Ihre Unterschrift
beglaubigt wird.

Vereinbaren Sie dafür bitte einen Termin unter nachfolgendem Link:  

Fristen

Verpflichtungserklärungen werden in der Regel sofort behandelt, wenn

Die Bearbeitung dauert durchschnittlich eine Woche, wenn

Kosten

Mit der Abgabe der Verpflichtungserklärung übernehmen Sie die Kosten für den Lebensunterhalt Ihres Gastes. Dazu zählen auch die
Unkosten für eine Unterkunft sowie für die Versorgung im Krankheitsfall oder bei Pflegebedürftigkeit.

-
Kommt es zu einer zwangsweisen Heimreise Ihres Gastes, so sind Sie auch verpflichtet, die dabei entstehenden Kosten zu tragen. -

https://termin-abh.landkreis-mittelsachsen.de-
Formulare / Online-Dienste

� Erhebungsbogen für die Verpflichtungserklärung – Online (lediglich vorbereitend – zusätzliche persönliche
Vorsprache erforderlich)

�

es sich um touristische Aufenthalte handelt oder-
ihre Einkommensbescheide sofort vorliegen. -
es sich um geschäftliche Aufenthalte handelt oder-
finanzielle Nachweise aus Ihrer selbstständigen Arbeit benötigt werden.-

1/2

https://termin-abh.landkreis-mittelsachsen.de/
https://termine-reservieren.de/VISITVIS-Online/verpflichtung_tab.xhtml?bhkz=087200


29,00 Euro

Sonstiges

MEHR INFORMATIONEN

Rechtsgrundlage

� Wo erhalte ich das Formular? (FAQ – Auswärtiges Amt)-
� Wie muss eine solche Einladung aussehen? (FAQ – Auswärtiges Amt)  -

� § 68 Aufenthaltsgesetz (AufenthG) Haftung für Lebensunterhalt-
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http://www.auswaertiges-amt.de/DE/Infoservice/FAQ/VisumFuerD/13-Verpflichtungserklaerung.html?nn=350374
http://www.auswaertiges-amt.de/DE/Infoservice/FAQ/VisumFuerD/12-Form.html?nn=350374
http://www.gesetze-im-internet.de/aufenthg_2004/index.html
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